
Förderung 2026 

 

 

Förderprogramm Steckersolargeräte 

-Checkliste- 

 

 

Liegen diese Voraussetzungen vor? Dann kann ein Antrag auf Förderung 

gestellt werden: 

 

✓ das Förderobjekt liegt in der StädteRegion Aachen  

(Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Roetgen, 

Simmerath, Stolberg, Würselen; die Förderung gilt nicht in der Stadt Aachen) 

✓ Mieter_in von Wohnung oder Wohnhaus oder von Vereinsheim 

✓ Eigentümer_in des Steckersolargeräts (Kein Ratenkauf) 

✓ Kauf und Inbetriebnahme der Anlage ab dem 01.01.2025 

✓ die Leistung, die der Wechselrichter bei dieser Anlage maximal einspeist, ist 

auf 800 Watt begrenzt. 

✓ Antragstellung nach Inbetriebnahme 

✓ Sie erfüllen alle weiteren Bestimmungen der Förderrichtlinie 

 

Zur Antragstellung halten Sie bitte folgende Unterlagen bereit: 

 

1. die vollständigen Kaufbelege/ Schlussrechnungen, aus denen die 

förderrechtlich relevanten Daten hervorgehen. Wer hat welche Anlage – mit 

techn. Daten zur Leistung -  gekauft. Bestellbestätigungen reichen nicht aus. 

2. Zahlungsbeleg(e) (z.B. Kontoauszug oder Quittung) 

3. das Schreiben der Bundesnetzagentur (Marktstammdatenregister) mit der 

Registrierbestätigung für das Balkonkraftwerk (Anschreiben und Anlage)  

4. Foto(s) des installierten Steckersolargeräts 

5. IBAN (Kontonummer) 


